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(2) Die Union bietet ihren Bürgerinnen und
Bürgern einen Raum der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts ohne
Binnengrenzen und einen Binnenmarkt mit
freiem und ungehindertem Wettbewerb.

(2) Die Union bietet ihren Bürgerinnen und
Bürgern einen Raum der Freiheit, der
Sicherheit und des Rechts ohne
Binnengrenzen, und einen Binnenmarkt
mit freiem und ungehindertem Wettbewerb
und eine Wirtschafts- und
Währungsunion.

(3) Die Union strebt ein Europa der
nachhaltigen Entwicklung auf der
Grundlage eines ausgewogenen
Wirtschaftswachstums an, mit einer
sozialen Marktwirtschaft, die auf
Vollbeschäftigung und sozialen Fortschritt
ausgerichtet ist.

Sie zielt auf ein hohes Maß an
Umweltschutz und Verbesserung der
Umweltqualität ab. Sie unterstützt den
wissenschaftlichen und technischen
Fortschritt.

Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und
fördert Gerechtigkeit und sozialen Schutz,
die Gleichstellung von Frau und Mann, die
Solidarität zwischen den Generationen und
den Schutz der Rechte des Kindes.

Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen
und territorialen Zusammenhalt und die
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten.

Die Union wahrt den Reichtum ihrer
kulturellen und sprachlichen Vielfalt und
sorgt für den Schutz und die Entwicklung

(3) Die Union strebt ein Europa der
nachhaltigen Entwicklung auf der
Grundlage eines ausgewogenen
Wirtschaftswachstums an, mit einer
sozialen Marktwirtschaft, die auf einen
hohen Grad an Wettbewerbsfähigkeit,
einen hohen Beschäftigungsstand und
sozialen Fortschritt ausgerichtet ist.

Sie zielt auf ein hohes Maß an
Umweltschutz und Verbesserung der
Umweltqualität ab. Sie unterstützt den
wissenschaftlichen und technischen
Fortschritt.

Sie bekämpft soziale Ausgrenzung und
fördert Gerechtigkeit und sozialen Schutz,
die Gleichstellung von Frau und Mann, die
Solidarität zwischen den Generationen und
den Schutz von Ehe und Familie sowie
der Rechte des Kindes.

Sie fördert den wirtschaftlichen, sozialen
und territorialen Zusammenhalt und die
Solidarität zwischen den Mitgliedstaaten
sowie die grenzüberschreitende und
interregionale Zusammenarbeit
innerhalb der Union.

Die Union wahrt den Reichtum ihrer
kulturellen und sprachlichen Vielfalt und
sorgt für den Schutz und die Entwicklung



des kulturellen Erbes Europas. des kulturellen Erbes Europas.

Begründung:

Abs. 2
Eine so wichtige Errungenschaft wie die Wirtschafts- und Währungsunion sollte – wie im ersten
Präsidiumsentwurf auch geschehen – zusammen mit dem Binnenmarkt genannt werden.

Abs. 3
Das Ziel eines hohen Grades an Wettbewerbsfähigkeit –schon seit jeher in Art. 2, 4 EG-Vertrag
verankert – ist ohne ersichtlichen Grund aus dem ersten Entwurf des Präsidiums gestrichen worden.
Eine hohe Wettbewerbsfähigkeit ist zudem faktische Grundlage für den angestrebten sozialen
Fortschritt.

Statt der „Vollbeschäftigung“ sollte wie bisher ein „hoher Beschäftigungsstand“ als Ziel genannt
werden. Die Verfassung sollte keine unerfüllbaren Erwartungen wecken.

Eine europäische Verfassung sollte auch ein Bekenntnis zu Ehe und Familie enthalten, als
Ausdruck unseres gemeinsamen Gesellschaftsmodells. Deshalb sollte der Schutz von Ehe und
Familie als Ziel verankert werden. Damit würde auch der bereits aufgenommene Schutz des Kindes
in den notwendigen Zusammenhang gestellt.

Der Verfassungsvertrag sollte die Bedeutung der interregionalen und grenzüberschreitenden
Zusammenarbeit für die Stärkung des inneren Zusammenhaltes der Union anerkennen. Die
interregionale Zusammenarbeit wird seit längerem erfolgreich beispielsweise zwischen deutschen,
französischen, italienischen und spanischen Regionen praktiziert. Eine grenzüberschreitende
Zusammenarbeit erfolgt am Oberrhein und wird zunehmend an den neuen Binnengrenzen zu den
Beitrittstaaten in Mittelosteuropa von Bedeutung.


